
 
 

 

Grundsteuer – Anzeige von Änderungen 

Für jedes Grundstück sowie für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft ist 
Grundsteuer zu zahlen, deren Höhe sich unter anderem nach Größe und Nutzung 
richtet. Zum Stichtag 1. Januar 2022 wurde die Grundlage für die Grundsteuer ab 
2025 neu festgestellt. Ändern sich danach die tatsächlichen oder rechtlichen 
Verhältnisse eines Grundstücks oder Betriebs (z. B. durch An- oder Umbauten, 
Nutzungsänderungen, Abriss, neue Aufteilungen oder steuerbefreite Nutzungen), 
müssen Eigentümerinnen und Eigentümer diese Änderungen selbstständig beim 
Finanzamt melden. Eine Aufforderung durch das Finanzamt erfolgt nicht, auch dann nicht, wenn die 
Änderung auf einem notariellen Vertrag oder einer Baugenehmigung beruht. Anzeigepflichtig sind je 
nach Fall Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Eigentümer von Gebäuden auf fremdem 
Grund. Änderungen eines Jahres müssen grundsätzlich bis zum 31. März des Folgejahres beim 
Finanzamt angezeigt werden; bei Bedarf kann rechtzeitig eine Fristverlängerung beantragt werden. 
Detailierte Infos, wie die Änderung angezeigt werden kann, finden Sie auf der Homepage: 
www.ingenried.de. 

Feuerwehr besucht Integrierte Leitstelle Oberland 

Die Freiwillige Feuerwehr Ingenried besuchte kürzlich mit der 
Jugendgruppe die Integrierte Leitstelle (ILS) Oberland in 
Weilheim und erhielt bei einer rund zweistündigen Führung 
einen spannenden Einblick in deren Arbeit. Die ILS ist die 
zentrale Anlaufstelle für Notrufe unter der Nummer 112 und 
koordiniert Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz. Den Feuerwehrmitgliedern wurde 
erklärt, wie Notrufe entgegengenommen, am Computer 
erfasst und die passenden Einsatzkräfte schnell und gezielt alarmiert werden. Dabei spielt moderne 
Technik eine große Rolle, um Einsatzorte genau zu bestimmen und Hilfe möglichst rasch auf den Weg 
zu bringen. Außerdem wurde gezeigt, wie mehrere Einsätze gleichzeitig organisiert werden und wie 
wichtig eine gute Zusammenarbeit aller Hilfsorganisationen ist. Der Besuch machte deutlich, wie viel 
Planung und Verantwortung hinter jedem Notruf steckt und wie wichtig die Arbeit der ILS für die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist. 

Auerbergland – Kleinprojekt: Sonnenschirme 

Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität bei Festen und Aktivitäten der Dorfgemeinschaft 
werden vier große Sonnenschirme angeschafft, deren Finanzierung durch das 
Auerbergland mit 80 Prozent gefördert wird. Die jeweils 5 x 5 Meter großen Schirme 
sorgen bei Dorffesten, Vereinsfeiern oder Märkten für zuverlässigen Sonnenschutz und schaffen 
einladende, schattige Aufenthaltsbereiche für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Dank ihrer 
flexiblen und transportablen Bauweise können die Schirme je nach Bedarf an unterschiedlichen 
Standorten eingesetzt werden. Die robusten und langlebigen Quadratschirme stellen eine 
nachhaltige Investition dar, deren Gesamtkosten sich auf brutto 12.373,33 Euro belaufen. Allen 
Vereinen stehen die Schirme künftig für ihre Feste und Veranstaltungen zur Verfügung und leisten 
damit einen wertvollen Beitrag zum gemeinschaftlichen Dorfleben. 
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